
OV-Niederreifenberg 

 
 

Rauchmelder sind Pflicht  in 
   Hessen 

 
Information  bei  

Kaffee und Kuchen 
am 15.06.2013 

im Gemeinderaum 
der Katholischen 
Kirchengemeinde 
Oberreifenberg 

 
 



Rauchmelderpflicht 

• Etwa 600 Menschen sterben jährlich bei 

Bränden in Deutschland 

• Nochmals 6000 Erwachsene und Kinder 

werden durch Brände verletzt. 

• 66 Prozent aller Brandopfer werden 

zuhause, meist nachts, im Schlaf 

überrascht 



 

Das Land Hessen und andere Bundesländer, 

haben auf diese statistischen Werte reagiert 

und seit 2005 vorgeschrieben, dass bei Neu- 

und Umbauten mindestens diese Räume mit 

einem Rauchmelder auszustatten sind: 

 

Schlaf- und Kinderzimmer 

Flure, die als Rettungswege dienen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rauchwarnmelder (Mindestschutz) 

 

 

 

 

Wohnzimmer 

Kinder- 

zimmer 

Schlaf- 

zimmer Flur 

Küche 



• Bestehende Wohnungen müssen bis 31.12.2014   

     nachgerüstet werden 

 
• Die batteriebetriebenen Geräte können problemlos selbst  
      nachträglich in der Wohnung montiert werden und  
      erfordern keinen großen Installationsaufwand 
 
• Worauf sollten Sie beim Kauf achten? 
     Batteriebetriebene Rauchwarnmelder erhalten Sie 
      kostengünstig im Fachhandel und in Baumärkten.  
      

      

 

 

 



 
 

• Achten Sie aber darauf, dass die Rauch-

warnmelder eine CE-Kennzeichnung, einen 

Hinweis auf die DIN EN 14604 oder das VdS-

Prüfzeichen haben 

 

• Weitere Hinweise können Sie dem Heft Januar 

2013 der Stiftung Warentest entnehmen. 

 

• Mit „Gut“ wurden da folgende Modelle bewertet: 

      

     Ei Electronics Ei650,      FireAngel St-620-DET 

     Pyrexx PX-1                   Detectomat HDv sensys 

 

Alle Modelle sind mit Lithium-Langzeitbatterie 

 


